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Formblätter der öffentlichen Auftraggeber – 
ein Hilfsmittel zur Transparenz der Kalkulation?
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Wanninger, Braunschweig

Bereits 2012 hatte der Deutsche Bauge-
richtstag in Hamm empfohlen, „gesetz-
liche Regelungen zur Bemessung von
Nachtragsvergütungen einzuführen, mit
denen das bisher überwiegend prakti-
zierte Modell der (vor-)kalkulatorischen
Preisfortschreibung dahingehend modifi-
ziert wird, dass der Unternehmer eine
Mehrvergütung für zusätzliche oder ge-
änderte Leistungen nach den tatsächlich
hierfür erforderlichen Kosten erhält, wobei
eine widerlegbare Vermutung dafür be-
steht, dass die in seiner hinterlegten Kal-
kulation enthaltenen Werte diesen tat-
sächlich erforderlichen Kosten entspre-
chen.“ Dies ist eine deutliche Abkehr von
der bisher aus der VOB/B abgeleiteten Ver-
fahrensweise, die Vergütung für Nach-
tragsleistungen ausschließlich auf der
Basis der ursprünglichen Preisermittlungs-
grundlage (Urkalkulation) zu ermitteln.
Allerdings soll, so die Empfehlung, weder
dem Auftragnehmer noch dem Auftrag-
geber der Weg abgeschnitten werden, sich
auf die Kalkulation berufen zu dürfen. 
Die Nichtmaßgeblichkeit der Urkalkulation
kann jedoch von beiden Seiten behauptet
werden.

In diesem Zusammenhang stellt sich fol-
gerichtig die Frage, wie eine solche rou-
tinemäßig und nicht nur bei öffentlichen
Auftraggebern zu hinterlegende Kalkula-
tion aussehen muss, um für die Auftrag-
geberseite verständlich zu sein. Welche
Hilfestellung kann die Baubetriebswirt-
schaft dazu geben? Dieser Frage hat sich
beim letzten 5. Deutschen Baugerichtstag
in Hamm 2014 der Arbeitskreis VI gewid-
met [1]. Er ging der Frage nach, inwieweit
sich (Regelungs-)Standards hinsichtlich
der Kalkulation als Grundlage für die Ver-
gütungsanpassung empfehlen. Als ein

Teilaspekt wurde dabei erörtert, ob die
Formblätter der öffentlichen Auftraggeber
in ihrer derzeitigen Form dafür geeignet
sind. Der Autor war als Vortragender zu
diesem Teilthema geladen. Der Arbeits-
kreis kam einstimmig zu dem Ergebnis,
dass die Angaben in den derzeit verwen-
deten Formblättern, z.B. im Vergabehand-
buch des Bundes [2] die Formblätter 221
und 222, keine nachvollziehbaren Informa-
tionen zur Preisermittlung beinhalten, die
als verlässliche Grundlage für die Ver-
gütungsanpassung herangezogen werden
können.

Auf die speziellen Hintergründe dieses
Votums soll nachfolgend eingegangen
werden.

Ausgangssituation 
Anbieter von Bauleistungen sind aus-
schließlich selbst dafür verantwortlich,
dass ihre Angebote für sie wirtschaftlich
tragfähig sind. Sie haben ihre Kostenan-
sätze so zu ermitteln und ihre Kalkula-
tionsmethodik so zu gestalten, dass einer-
seits überhaupt eine reale Chance auf eine
Auftragserteilung besteht, andererseits bei
Auftragserhalt aber auch ein betriebswirt-
schaftlich akzeptables Ergebnis erreicht
werden kann. Private Auftraggeber sind 
im Allgemeinen wenig daran interessiert,
inwieweit die Kalkulation eines Bieters 
„ordnungsgemäß“ ist. Ihr Interesse geht
bestenfalls dahin, sicherzustellen, dass sie
im Falle von Mengen- oder Leistungsände-
rungen keine Nachteile erleiden. Anliegen
ist also eher die Prophylaxe gegen mög-
liche spekulative Preisgestaltungen von
Bietern, wobei hierzu jedoch betont wer-
den muss, dass eine derartige Preisgestal-
tung immer nur bei qualitativ unzuläng-
licher Planung und Leistungsbeschreibung
möglich ist.

Öffentliche Auftraggeber in Deutschland
haben sich durch die VOB/A und darüber
hinausgehend durch einzelne Vergabe-

gesetze der Bundesländer weitergehende
Verpflichtungen selbst auferlegt. Der Ver-
fasser hat vor Jahren in einem Beitrag [3]
am Beispiel eines deutschen Landesver-
gabegesetzes und der dazu erlassenen
Verordnung gezeigt, dass die Überprüfung
von Angeboten hinsichtlich der „Ord-
nungsmäßigkeit der Kalkulation“ nur sehr
beschränkte Ziele verfolgt, nämlich nur die
Einhaltung von Mindestlöhnen zu kontrol-
lieren. Auf die Frage, inwieweit man im
Zusammenhang mit baubetrieblichen Kal-
kulationen überhaupt von „Ordnung“ und
„Ordnungsmäßigkeit“ sprechen kann, soll
hier nicht nochmals eingegangen werden. 

Die Informationen, die sich deutsche
öffentliche Auftraggeber von den Bietern
routinemäßig zusammen mit deren Ange-
bot liefern lassen oder im Bedarfsfall nach-
träglich anfordern, sind nur sehr einge-
schränkt, bisweilen aber auch überhaupt
nicht, zur Beurteilung der Kosten- und
Preisermittlung von Bietern geeignet [4].
Es soll nachfolgend gezeigt werden, dass
die gängigen Hilfsmittel nur über eine
sehr eingeschränkte Aussagekraft verfü-
gen, teilweise in die falsche Richtung füh-
ren und bei einigen typischen Bauleistun-
gen die praxisübliche Kalkulationsmetho-
dik nicht berücksichtigen.

Unterscheidung nach 
„Kalkulationsmethoden?“
Die Kalkulationsmethoden der bauausfüh-
renden Wirtschaft basieren nahezu ohne
Ausnahme auf der Methode der Zu-
schlagskalkulation, wobei im Weiteren
zwischen der Kalkulation mit vorbestimm-
ten Zuschlägen und der Kalkulation über
die Endsumme unterschieden wird. Zu
betonen ist: Beides sind Zuschlagskalku-
lationen. Branchen- und unternehmens-
spezifisch werden beim Umgang mit dem
Zuschlag (auch als Umlage bezeichnet)
sehr unterschiedliche Aspekte individuell
gewichtet. Es gibt weder Regeln noch Vor-

Alle zwei Jahre tagt der Deutsche Baugerichtstag in Hamm und diskutiert rechtliche Aspekte des Bau-, Architekten- und
Immobilienrechts. Es sind überwiegend Juristen vertreten; Teilnehmer aus der bauausführenden Wirtschaft stellen eine
Minderheit dar. Dem Gesetzgeber sollen Anregungen für sinnvolle Änderungen in Richtung auf ein Bauvertragsrecht
gegeben werden. Dabei sind Empfehlungen entstanden, die, wenn sie denn einmal in rechtliche Regelungen umgesetzt
werden sollten, im Hinblick auf den Umgang mit der Kalkulation zu erheblichen Auswirkungen führen könnten. Die
Empfehlungen sind bislang in der Praxis noch wenig bekannt.

Der Beitrag ist eine Zusammenfassung eines 
unveröffentlichten Referats auf dem 5. Deutschen
Baugerichtstag (AK VI) und beruht in wesentlichen 
Teilen auf einer früheren Veröffentlichung [4].
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schriften, wie Baustellengemeinkosten
oder Allgemeine Geschäftskosten auf die
verschiedenen Kostenarten (Lohnkosten,
Stoffkosten, Geräte, Nachunternehmer,
Sonstiges) zu verteilen sind. 

Bei einem Angebot auf der Basis eines 
Leistungsverzeichnisses mit dem Ziel des
Abschlusses eines Einheitspreisvertrages
ist die Art und Weise der Verteilung der
Gemeinkosten und des Zuschlags für Wag-
nis und Gewinn im Hinblick auf die Ange-
botsendsumme belanglos. Die Angebots-
endsumme ändert sich durch die zu ge-
staltende Verteilung der Umlage nicht; es
findet lediglich eine spezifische Zuord-
nung der Umlage zu Kostenarten und LV-
Positionen statt. Dies gilt jedoch nicht
mehr für die im Auftragsfall tatsächlich
erlöste Deckung der Gemeinkosten, wenn
sich nach Auftragserteilung Änderungen
oder Verschiebungen des Leistungsum-
fangs ergeben. Es reicht bereits, wenn sich
bei unveränderter Abrechnungssumme
ein geändertes Mengengerüst einstellt: Es
kommt zu Verschiebungen in der Kosten-
deckung der kalkulierten Gemeinkosten
und bei Wagnis und Gewinn. Hierzu sieht
die VOB/B vor, dass bei Mengenänderun-
gen < 10 % kein Ausgleichsanspruch be-
steht.

Der einfachste Weg bei der Zuschlagskal-
kulation bestünde darin, alle Kostenarten
und alle LV-Positionen in gleicher Höhe zu
beaufschlagen. Dieser Weg wird allerdings
nur äußerst selten gegangen. Typischer-
weise werden, selbst bei der einfachen
Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlä-
gen, für die meisten oder für alle Kostenar-
ten der Kalkulation unterschiedliche Zu-
schläge gewählt. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. Jede nachträgliche Reduzierung
von Einheitspreisen nach Abschluss der
Kalkulation (z.B. im Zuge von Auftragsver-
handlungen mit nichtöffentlichen Auf-
traggebern), der Entfall von einzelnen Po-
sitionen oder gar von kompletten Leis-
tungspaketen (Gewerken) oder eine Un-
terschreitung der ausgeschriebenen Men-
gen führt dazu, dass der auf die Preis-
kürzungen oder entfallenden Leistungen
im Zuge der Kalkulation umgelegte Teil der
Gemeinkosten einschließlich Wagnis und
Gewinn nicht gedeckt wird. Es fehlt also,
wie bereits bei der reinen Mengenminde-
rung, ein Teil der Kostendeckung für die
Gemeinkosten. Unternehmer suchen da-
her verständlicherweise nach Wegen, die-
ser Gefahr der Unterdeckung von Gemein-
kosten zu entgehen.

Die Gemeinkosten werden daher häufig
schwerpunktmäßig auf diejenigen Kosten-
arten oder LV-Positionen umgelegt, bei
denen der Bieter weitgehend sicher ist,
dass sie auch tatsächlich zur Ausführung

und Abrechnung kommen, und nicht
durch eine nachträgliche Entscheidung
des Auftraggebers, z.B. durch Heraus-
nahme einer NU-Leistung aus dem Auf-
trag, eventuell wegfallen. In diesem Sinne
werden sehr häufig die Eigenleistungen
des Unternehmers stärker beaufschlagt,
die Fremdleistungen hingegen (bei insge-
samt unveränderter Deckung der Gemein-
kosten) entsprechend entlastet. Auch bei
der Kalkulation über die Angebotsend-
summe ist meist die Vorgehensweise an-
zutreffen, Stoffkosten, Gerätekosten, NU-
Leistungen und sonstige Kosten mit ver-
schiedenen, nach Prozentsätzen objekt-
weise oder unternehmensintern fest vor-
gegebenen Zuschlägen zu behandeln. Der
sich aus diesen Prozentsätzen ergebende
Anteil wird von der Gesamtsumme der
Gemeinkostenumlage abgezogen und es
wird dann nur noch der übrig bleibende
Anteil an Gemeinkosten auf die reinen
Lohnkosten umgelegt. 
Es wird nachfolgend zu untersuchen sein,
inwieweit die von den öffentlichen Auf-
traggebern den Bietern per Formblatt ab-
verlangten strukturierten Informationen
zur Preisermittlung in der Lage sind, das
tatsächliche Kalkulationsgefüge wiederzu-
geben. Wenn dies nicht der Fall sein sollte,
muss die Frage erlaubt sein, welchen Sinn
diese Formblätter dann noch haben.

Mühseliger Fortschritt
Schrittmacher für die Standardisierung
der formalen Anforderungen im Vergabe-
wesen der öffentlichen Auftraggeber, ein-
schließlich der Entwicklung einheitlicher
Vergabe- und Vertragsbedingungen sowie
Formblätter, ist seit langer Zeit das VHB
(Vergabe- und Vertragshandbuch für die
Baumaßnahmen des Bundes) [2] mit der
Einschränkung „ausgenommen Maßnah-
men der Straßen- und Wasserbauverwal-
tungen“. Man sieht, dass also auch der
Bund als nachfragestarker öffentlicher
Auftraggeber bislang (immerhin seit 1974,
dem ersten Erscheinen des VHB) nicht in
der Lage war, für alle seine Bauaufgaben

ein durchgängiges und einheitliches ver-
waltungsinternes Regelwerk für Vergabe
und Vertrag zu schaffen.

Es ist auch nicht sichergestellt, dass alle
Bundesländer das VHB uneingeschränkt
und unverändert anwenden. So hat z.B.
Bayern mit seinem „VHB Bayern“ eigene
teilweise ergänzende, teilweise einschrän-
kende Regelungen geschaffen; ähnlich
auch das Land Berlin. Insbesondere im
Bereich der Kommunen herrscht einerseits
ein extremer Wildwuchs, andererseits Re-
gulierungsmangel betreffend Regelwerke
zum Vergabe- und Vertragswesen. Kom-
munen sind nicht gehalten, sich an Ver-
waltungsvorschriften des Bundes oder des
eigenen Landes zu binden. Dies führt dazu,
dass die Kommunen bestenfalls einzelne
Regelungen aus dem VHB übernehmen,
nach Kenntnis des Verfassers jedoch in kei-
nem einzigen Fall das gesamte Werk des
VHB.

Typische Bestandteile des VHB, die auch
auf kommunaler Ebene verwendet wer-
den, sind die Besonderen (BVB) und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB),
aber ebenso auch die Formblätter zur
Preisermittlung. Ausschließlich auf diese
letzteren (Formblatt 221 und 222) soll hier
näher eingegangen werden.

Beide Formblätter fordern nahezu de-
ckungsgleich zunächst Angaben zum
Lohn. Es wird sukzessiv die Angabe eines
Mittellohns, von Lohnzusatzkosten und
Lohnnebenkosten gefordert. Daraus ergibt
sich dann der sog. Kalkulationslohn. 
Dieser, beaufschlagt um einen Zuschlag
für Baustellengemeinkosten, Allgemeine
Geschäftskosten sowie Wagnis und Ge-
winn ergibt, wiederum nach der Begriff-
lichkeit dieses Formulars, den „Verrech-
nungslohn“. Gegen diese Vorgehensweise
ist wenig einzuwenden. Verstöße gegen
gesetzliche Bestimmungen (Mindest-
löhne) könnten damit aufgedeckt werden
– wenn dies denn so einfach wäre. In
einem zweiten Schritt werden die Zu-
schläge abgefragt. Das Formblatt (Abb. 1
zeigt einen Ausschnitt) erlaubt und for-

Abb. 1: Möglichkeiten zur Differenzierung von Zuschlägen nach Formblatt 221 
(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) nach VHB [2]
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dert die Angabe von jeweils fünf kosten-
artenspezifischen Zuschlägen für Baustel-
lengemeinkosten, Allgemeine Geschäfts-
kosten sowie Wagnis und Gewinn. Es sind
somit 15 Angaben möglich, die in einer
Summenzeile zu jeweils einem kosten-
artenspezifischen Gesamtzuschlag zu -
sammengefasst werden.

Genau hier liegt bereits die erste Tücke des
Verfahrens. Während die hier verwendete
Definition der Baustellengemeinkosten
noch dem branchenüblichen
Gebrauch entspricht, ist dies
bei den Allgemeinen Geschäfts-
kosten nicht mehr der Fall. Das
Formblatt fordert ausdrücklich
die Angabe des Zuschlags bezo-
gen auf die Einzelkosten der
Teilleistungen. Nach branchen-
üblicher Definition erfolgt je -
doch der Zuschlag für Allge-
meine Geschäftskosten auf die
Herstellkosten, also auf die be-
reits um die Baustellengemein-
kosten beaufschlagten Einzel-
kosten der Teilleistungen. Und
so geht es weiter: Auch Wagnis
und Gewinn, üblicherweise auf
die Selbstkosten zu beziehen,
soll hier auf die EKT bezogen
werden.

Es darf festgehalten werden,
dass das Formblatt „Preisermitt-
lung bei Zuschlagskalkulation“
ausreichende Gestaltungsmög-
lichkeiten lässt. Bieter, die nicht
zwischen Baustellengemein-
kosten und Allgemeinen Ge-
schäftskosten differenzieren,
können durch entsprechenden
Eintrag von 0 % reagieren. Auch
die Anzahl der Kostenarten
scheint angemessen. Das Form-
blatt „Preisermittlung bei Kal-
kulation über die Endsumme“
(Abb. 2) ist insbesondere bei
Baumaßnahmen zutreffend, bei
denen eine objektspezifische
Kalkulation der Baustellenge-
meinkosten vorgenommen
wird. Nach einer Vorermittlung
des Verrechnungslohns (iden-
tisch zur Kalkulation mit vorbe-
stimmten Zuschlägen) erfolgt
eine Umlage der Gemeinkosten
auf die Einzelkosten. Dabei wer-
den Baustellengemeinkosten,
Allgemeine Geschäftskosten
und Wagnis und Gewinn zu
einem Betrag zusammenge-
fasst. Dieser Betrag wird in
einem weiteren Schritt in fünf
Teilsummen beliebig aufgesplit-
tet und auf Lohn, Stoffe, Geräte,

Sonstiges und Nachunternehmerleistun-
gen verteilt. Seit der Novelle 2008 des VHB
wird in einem eigenen Datenblock „Zu-
sammensetzung der Umlagesummen“
(Abb. 2) ergänzend abgefragt, wie sich die
kostenartenspezifischen Umlagesummen
nach BGK, AGK und W+G aufteilen. Dies ist
ein deutlicher Fortschritt im Hinblick auf
eine Transparenz der Kalkulation.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
es spätestens seit dem VHB 2008 sinnvolle

Änderungen im Formblattwesen des öffent-
lichen Auftraggebers Bund gegeben hat.

Zu bedauern ist allerdings, dass diese
Änderungen von den Ländern und Kom-
munen nicht durchgängig übernommen
wurden. Noch mehr zu bedauern ist, dass
vielfach seitens der freiberuflichen Planer
gedankenlos und z.T. bar jeder Fachkennt-
nis mit den Formblättern und den daraus
zu gewinnenden Informationen umge-
gangen wird.

Abb. 2: Angaben zur Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation gemäß Formblatt 222 nach VHB [2]
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Warum funktioniert 
das ganze Verfahren 
so schlecht?
Bieter gehen bei ihrer Kosten- und Preis-
ermittlung (meistens) differenzierter und
subtiler vor als es der öffentliche Auftrag-
geber ausweislich der von ihm kultivier-
ten Formblätter wahrhaben will. Niemand
kann einen Bieter zwingen, beispielsweise
alle Stoffkosten mit den gleichen Zuschlä-
gen zu versehen oder den Zuschlag für
Wagnis und Gewinn auf alle LV-Positionen
gleich anzusetzen. Der öffentliche Auftrag-
geber erwartet laut seinen Formblättern
aber gerade dies vom Bieter; zumindest
erwartet er, dass der Bieter seine Kalkula-
tionsdaten so zurechtbiegt, dass sie in 
die ihm vorgegebene Darstellungsform
der Formblätter hineinpassen. Dies muss
zwangsläufig zu Inkonsistenzen in der
Darstellung führen.

Allerdings ist unter den derzeitigen Ver-
hältnissen (auch vergaberechtlicher Art)
den Bietern dringend anzuraten, sich dem
Zwang dieser Formblätter nicht zu ent-
ziehen, sondern diese „brav“ auszufüllen.
Wir werden weiter unten noch sehen, dass
dies nicht immer möglich ist bzw. nur
unter Aufgabe der grundlegenden Ge-
danken des Kalkulationsmodells. Wird die
Abgabe der Formblätter in den Ausschrei-
bungsunterlagen verlangt, führt die Nicht-
abgabe zu einem Ausschluss des Angebots
von der Wertung.

Die Formblätter werden hingegen nicht
Vertragsbestandteil; die Angaben darin
können somit nicht ohne Weiteres als
Preisermittlungsgrundlage für Nachträge
herangezogen werden. Im VHB 2008, sinn-
gemäß auch in den früheren Fassungen,
heißt es dazu: „Die Vergabestelle hat zu
prüfen, ob sich die Angaben in den Form-
blättern 221 und 222 und Aufgliederung
der Einheitspreise 223 mit dem Angebot
decken. Die Formblätter werden nicht Ver-
tragsbestandteil, weil im Vertrag nur die
Preise, nicht aber die Art ihres Zustande-
kommens und insbesondere nicht die ein-
zelnen Preisbestandteile vereinbart wer-
den.“

Die Angaben in den Formblättern haben
somit zunächst nur die Aufgabe, in der
Phase der Wertung der Angebote, also 
vorvertraglich, die Preise auf Angemessen-
heit prüfen zu können. Im Auftragsfall
ist für die Kalkulation von Nachträgen
daher ausschließlich die Urkalkulation
maß geblich. Etwaige Abweichungen der
Urkalkulation von den Formblättern spie-
len keine Rolle mehr; die Formblätter zur
Preisermittlung haben nach Abschluss
der Wertungsphase grundsätzlich keine
Bedeutung mehr. 

Nebenzweck: 
Grundlage für Nachträge
Allerdings haben sich die öffentlichen Auf-
traggeber, soweit sie sich an das VHB zu
halten haben, eine Arbeitserleichterung
geschaffen, um nicht immer auf die Ur-
kalkulation zurückgreifen zu müssen. Sie
können unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch für die Wertung von Nachtrags-
preisen auf die Formblätter zurückgreifen.
In dem als Bestandteil des VHB 2008 ent-
haltenen „Leitfaden zur Vergütung von
Nachträgen“ heißt es: „Die Angaben des
Auftragnehmers zu seiner Kalkulation in
den Formblättern 221 – 223 können auch
zur Beurteilung der Angemessenheit von
neuen Preisen herangezogen werden; vor-
ausgesetzt, diese Angaben sind vollstän-
dig, in sich schlüssig, rechnerisch richtig
und ausreichend aussagekräftig.“ 

Wer die Zurückhaltung der öffentlichen
Auftraggeber und ihrer Erfüllungsgehilfen,
Einblick in die Urkalkulation zu nehmen,
kennengelernt hat, weiß damit auch, wel-
che Bedeutung die Formblätter zur Preis-
ermittlung entgegen ihrer eigentlichen
Bedeutung in der Praxis auch in der Ver-
tragsphase haben. Die Prüfung, ob die
Angaben „vollständig, in sich schlüssig,
rechnerisch richtig und ausreichend aus-
sagekräftig“ sind, hat in der Wertungs-
phase der Angebote zu erfolgen. Diese
Prüfung erfolgt jedoch erfahrungsgemäß
durch viele öffentliche Auftraggeber nur
unzulänglich. In besonderem Maße gilt
dies für kommunale Auftraggeber, die die
Prüfung der Angebote durch Freiberufler
vornehmen lassen. Aus persönlicher Erfah-
rung des Autors wagt er die Behauptung,
dass sich die meisten Freiberufler mit den
Grundlagen der unternehmerischen Preis-
 ermittlung nie befasst haben und auch
nicht sonderlich motiviert sind, sich damit
zu befassen. Die geforderte Prüfung auf
Vollständigkeit, Schlüssigkeit etc. unter-
bleibt meistens.

Der Auftragnehmer hat allerdings keinen
Anspruch dahingehend, dass der Auftrag-
geber bei Nachträgen auf die Formblätter
zurückgreifen müsste (Wortlaut: „können
... herangezogen werden“). Der Auftrag-
geber kann stattdessen den Nachweis ver-
langen, dass die Nachtragskalkulation auf
der Urkalkulation basiert. Von der Möglich-
keit nach VHB, bei Nachträgen auf die
Formblätter zur Preisermittlung zurückzu-
greifen, wird von öffentlichen Auftrag-
gebern insbesondere dann Gebrauch ge-
macht, wenn bei Auftragserteilung keine
verschlossene Urkalkulation hinterlegt
wurde. Würde sich der Auftragnehmer mit
dem Argument, die Angaben in den Form-
blättern seien unzutreffend, dagegen

wehren wollen, dass die Angaben in den
Formblättern zur Wertung von Nachtrags-
angeboten herangezogen werden, müsste
er eine schlüssige Urkalkulation vorlegen
und glaubhaft machen, dass diese auch
tatsächlich seinem Angebot zugrunde
liegt. Außerdem müsste er sich den Vor-
wurf gefallen lassen, mit seinem Angebot
bei den Formblättern unzutreffende An-
gaben gemacht zu haben.

Probleme bei der 
praktischen Anwendung
Wie haben Bieter vorzugehen, die einer
anderen Kalkulationsmethodik als der im
Bauhauptgewerbe üblichen folgen? Die
also nicht der Bezuschlagungskaskade
EKT – Baustellengemeinkosten – AGK –
Wagnis und Gewinn folgen? Dies gilt für
alle Unternehmen, die stationäre Ferti-
gungsbetriebe unterhalten, wie z.B. den
Stahlbau oder den Fassadenbau. In die-
sen Branchen ist der Begriff „Baustellen-
gemeinkosten“ weder üblich noch ange-
bracht, um unterhalb der Ebene „AGK“ die
Kosten- und Kalkulationsstruktur sinnvoll
abzubilden. In diesen Unternehmen wird
differenziert mit 
• Fertigungsgemeinkosten, 
• Materialgemeinkosten und 
• Montagegemeinkosten
kalkuliert, wobei die Montagegemein-
kosten noch am ehesten den Baustellen-
gemeinkosten des Bauhauptgewerbes
entsprechen. Wie sollen diese Unterneh-
men als Bieter im Wettbewerb um öffent-
liche Aufträge reagieren, wenn sie die be-
kannten Formblätter auszufüllen haben?
Sollten sie etwa in aller Deutlichkeit er-
klären, dass die Struktur der Formblätter
für ihre Zwecke völlig ungeeignet ist und
die Blätter von ihnen nicht ausgefüllt 
werden können? Mit dem Risiko, aus der
Wertung ausgeschlossen zu werden? Das
werden sie nicht tun. Sie werden irgend-
wie ihr Kalkulationsgefüge in die aufge-
zwungene Form hineinpressen. Vernünf-
tige öffentliche Auftraggeber sollten bei
der Ausschreibung derartiger Leistungen
auf die Abgabe der Formblätter verzichten
und sich stattdessen die Urkalkulation mit
abgeben lassen. 

Wohin mit den Aufsichten?
Weder aus Formblatt 221 noch aus 222
lässt sich ersehen, ob der Bieter die not-
wendige Aufsicht der Baustelle (Polier)
direkt in den Mittellohn einkalkuliert hat
oder als Bestandteil der Baustellenge-
meinkosten ansieht. Da gerade bei Bau-
zeitverlängerungen die Längervorhaltung
des sog. nichtproduktiven Personals eine
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Rolle spielt und in einem solchen Fall
weder aus 221 noch aus 222 eine Aussage
über die Kostenzuordnung abgeleitet 
werden kann, bleibt ein unnötiges Kon-
fliktpotenzial. Jedem Bieter kann nur ge-
raten werden, beim Ausfüllen der Form-
blätter eine entsprechende freie Anmer-
kung zu machen, wo er seine Aufsicht ein-
kalkuliert hat. Den Verfassern der Form-
blätter ist die Notwendigkeit für eine ent-
sprechende Ergänzung bislang nicht
aufgefallen.

Positionsweise unterschied-
liche Bezuschlagung
Jedem Bieter steht es frei, wie er seine
Zuschläge verteilt. Daher besteht auch die
Möglichkeit, einzelne Gruppen von LV-
Positionen (Titel) oder gar einzelne Posi-
tionen gezielt mit besonderen Zuschlä-
gen zu beaufschlagen. Ein Grund könnte
z.B. sein, dass einzelne witterungsabhän-
gige Leistungen, die plangemäß in eine
ungünstige Jahreszeit fallen, mit einem
höheren Zuschlag für Wagnis und Gewinn
versehen werden. Die Formblätter 221 und
222 lassen dies jedoch nicht transparent
werden, da sie nur einen mittleren Zu-
schlag über alle Positionen abfragen. 
Sollte es bei einer solchen individuell be-
zuschlagten Position zu Leistungsände-
rungen und somit zur Notwendigkeit von
Nachtragsvereinbarungen kommen, sind
Streitigkeiten vorprogrammiert. Der Auf-
traggeber wird dem Auftragnehmer sehr
schnell unberechtigt manipulative Preis-
gestaltung vorwerfen.

BIEGEn und ARGEn
Bietergemeinschaften und spätere Arbeits-
gemeinschaften sind häufig intern so
strukturiert, dass einzelne Leistungspakete
ausschließlich von jeweils einem der Part-
ner kalkuliert und später eigenverant-
wortlich ausgeführt werden. Die Struktu-
ren der jeweiligen Kalkulationen passen
selten zusammen; weder Verrechnungs-
löhne noch Zuschläge sind identisch. Den-
noch ist bei konsequenter Anwendung
des VHB auch eine Bietergemeinschaft
gezwungen, ein einheitliches Formblatt
221 oder 222 abzugeben. Dabei muss
auch der Auftraggeberseite bewusst sein,
dass dies bei realistischer Betrachtung
Unsinn ist. Eigentlich müssten getrennte
Formblätter akzeptiert werden.
Bei den BIEGEn und ARGEn wird deutlich,
was auch bei Einzelbietern auftreten kann:
Ein einheitlicher Mittellohn bzw. Verrech-
nungslohn für alle Leistungen ist keines-
wegs zwingend. Bieter können für unter-
schiedliche Leistungspakete völlig unter-

schiedliche Mannschaftszusammenset-
zungen annehmen, mit der Folge unter-
schiedlicher Lohnkostenstrukturen. Die
Formblätter lassen keinen Raum für derart
differenzierte Betrachtungen.

Doppelt hält besser: 
221 plus 222
Aus der gutachterlichen Praxis des Autors
(gerichtlich und außergerichtlich) sind ihm
haarsträubende Fälle bekannt, wie Frei-
berufler als Ausschreibende mit den Form-
blättern zur Preisermittlung umgehen.
Immer wieder kommt es vor, dass in der
Sache unbedarfte Ausschreibende von Bie-
tern, die entsprechend ihrer Kalkulations-
methode Angaben zur Preisermittlung
nach Formblatt gemacht haben, verlan-
gen, dass diese auch noch das Formblatt
zur jeweils anderen Kalkulationsmethode
abgeben (Begründung: „Sonst werden Sie
von der Wertung ausgeschlossen!“). 
Was soll der Bieter in einer derartigen
Situation tun? Dem Ausschreibenden er -
klären, dass dieser offensichtlich nicht
die geringste Kenntnis von unternehme-
rischer Preisermittlung hat und in der
Folge auf die weitere Teilnahme am Wett-
bewerb verzichten oder stillschweigend
etwas zurechtbiegen (Stichwort: „Lügen-
blatt“)?

Fazit
Solange öffentliche Auftraggeber weiter
eine große Scheu zeigen, in die Urkalkula-
tion der Unternehmer einsteigen zu wol-
len, ist es zweifellos angezeigt, von den
Bietern ausgewählte Angaben zu ihren
Kalkulationsgrundlagen zu fordern. Dies
macht jedoch nur dann einen Sinn, wenn
diese Angaben im Vergabeverfahren auch
tatsächlich überprüft werden.
Hieran mangelt es zur Zeit sehr deutlich.
Die Formblätter werden eingefordert und
zur Akte genommen, ohne zuvor mindes-
tens auf Schlüssigkeit kontrolliert worden
zu sein. Aber bereits hierzu wäre ja ein
Mindestmaß an kalkulatorischer Kompe-
tenz erforderlich. Große Bauverwaltungen
des Bundes und z.T. auch der Länder kön-
nen von dieser pauschalen Kritik weitest-
gehend ausgenommen werden; sie ver-
fügen durchweg über die notwendige
Kompetenz und unterziehen sich auch der
Aufgabe, die Angaben in den Formblättern
zur Preisermittlung zu überprüfen.
Notstand herrscht im Bereich kommunaler
Auftraggeber, und dort vor allem in klei-
neren Kommunen, die nicht über eigene
Bauabteilungen verfügen. Sie beauftragen
freiberufliche Planer nicht nur mit der 
Planung und Ausschreibung von Bauleis-

tungen, sondern auch mit der Prüfung
und Wertung der Angebote. In diesem
Bereich erlebt der Verfasser die unglaub-
lichsten Vorgänge. Hier bleibt viel zu tun.
Allerdings besteht wenig Hoffnung, dass
sich in absehbarer Zeit hier etwas ver-
ändert. Die freiberuflichen Planer gehen
mit deutlich zu wenig Kompetenz an diese
Aufgabe heran. 
Der Arbeitskreis VI des 5. Deutschen
Baugerichtstags 2014 hat Recht daran
getan, die derzeitigen Angaben in den
Formblättern „Preis“ als grundsätzlich
ungeeignet anzusehen für die Nachvoll-
ziehbarkeit von Informationen zur Preis-
ermittlung, die Grundlage für eine Ver-
gütungsanpassung sein sollen. Allerdings
ist aus Sicht des Autors dennoch nicht
auszuschließen, dass in einzelnen Fällen
auch mit den Formblättern 221 und 222
in ihrer jetzigen Form schnell und kompli-
kationslos eine Vergütung vereinbart wer-
den kann. Es muss aber offen bleiben, ob
diese dann wirklich die ursprüngliche
Preisermittlungsgrundlage in ihrer mög-
lichen Komplexität richtig erfasst. Eine
zügige Einigung über eine Nachtragsver-
gütung ist jedoch auch ein ehrenwertes
Ziel.
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